
do. 

sn Ergänzung diefer Gejege ift denmächit das Gefet, betr. die Förderung 

der Landeskultur auf dem Gebiete des Wafjerbaues, vom 30. Juni 1884 (N. ©. 
B. Nr. 116) und das Gefeß, betr. Vorkehrungen zur unfchädlichen Ableitung von 

Gebirgswäfjern, vom 30. Juni 1884 (R. ©. B. Wr. 117) ergangen. 
Die Nechte der Bergbauunternehmer auf den Gebiete des Wafjerwejens 

waren bereitS durch das allgemeine Berggefeg vom 23. Mai 1854 (R. ©. B. 
Nr. 146) geregelt und den Privat-Waldbefigern durch das Forftgefeg vom 

3. Dezember 1852 im ntereffe des Wafferfchuges Befchränfungen auferlegt 
(R. ©. B. Ver. 250).2) 

Hervorzuheben find hier noch die Minifterial- Verordnungen, welche in Aus- 
führung des S 100 der Landesgejege, bezw. für Schlefien auf Grundlage des 

Gejeges vom 6. März 1873 (2. ©. B. Wr. 28) hinfichtlich der Einrichtung und 

Führung des Wafferbuches mit der Wafjerkarten- und Urkundenfammlung für 
Schlejien am 20. Mai 1873 (2. ©. B. Wr. 38) und für Galizien am 9. Juni 
1875 (2. ©. B. Wr. 70) erlafjen find.) 

2. Das Wafjer und feine Bejtandtheile. 

Die vechtliche Eigenjchaft der Gewäfjer richtet fich nach den Grundfäßen 

des allgemeinen bürgerlichen Nechtes und den Beftimmungen der SS 2/7 der 
Landesgejeße. 

Flüffe und Ströme find von da ab, wo ihre Benugung zur Fahrt mit 
Schiffen oder gebundenen Flößen beginnt, öffentliches Gut. Dies gilt auch von 
ihren Seitenarmen. Die Eigenfchaft des öffentlichen Gutes bleibt ihnen bei 
zeitweifer Unterbrechung oder gänzlichem Aufhören diefer Benugung (S2NR. ©.). 

Auch die nicht zur Schiffahrt und Flößerei dienenden Strecden der Ströme und 
Flüffe, fowie Bäche, Seen und fonftige fließende oder ftehende Gewäfjer find 

öffentliches Gut, foweit fie nicht auf Grund gefeßlicher Beftimmungen oder 

fonftiger Privatrechtstitel Jemand zugehören ($ 3 N. ©.). 

Die SS A und 5 R. ©. enthalten die Beftimmungen über die dem Grund- 
beftgex gehörigen Gewäffer (Quellwaffer, atmofphärifche Niederjchläge, in Brunnen, 

Teichen, Privatfanälen eingefchlofjenes Waffer und die Abflüffe aus diefen Ge- 

wäfjern, jo lange fie fich noch nicht in ein fremdes Privat- oder in ein öffent: 

liches Gewäffer ergofjen und das Eigenthum des Grumdbefizers nicht verlafjen 
haben).*) 

Die Soolquellen fallen unter das Salz Monopol. 

Snjeln in jchiffbaren Flüffen find nach $ 407 des allgemeinen bürgerlichen 

Gejegbuches ein Vorbehalt des Staates,’) das verlafjene Flußbett fällt nach den 
SS 409, 410 a. a. D. den Uferbefigern zu unter Vorbehalt einer Entjchädigung 

der dircch die Bildung des neuen Flußlaufes in ihrem Grundbefis Verkürzten. 

2) Beyrer a. a. D. ©. 35, 312, 317. 

3) Beyrer a. a. D. ©. 681 flgpe. 
+ Beyrer a. a. D. ©. 83/138. 

5) Bergl. auch S 408 a. a. D.



— 520 — 

Natürliche Anlandungen und angefpülte „merkliche Erdtheile” gehören dem 
Eigenthümer des Ufers, an das fie fich anfegen, bei Anulfionen bleibt aber dem 
vorigen Befiger die Geltendmachung feines Eigenthumsrechts binnen Jahresfrift 
vorbehalten (SS All, 412 a. a. O.). Anlagen, welche zur Bildung Fünftlicher 
Anlandungen führen, find an öffentlichen Gemwäfjern nach den SS 16 und 41 der 
Landesgefege nur mit ftaatlicher Genehmigung zuläjftg; it dieje ertheilt, jo ftehen 

-die hierdurch entjtandenen Alluvionen privatrechtlich den natürlichen Anlandungen 
gleich.) 

3. Organifation der Wafjerverwaltung. 

Die Verwaltung des öffentlichen Baumwefens ift dem Minifterium des 
Anmern unterftellt, innerhalb desfelben bejteht ein technisches Departement für 
die Gefchäfte des Straßen und Wafjerbaues. Die zweite Inftanz find die 
politifchen Landesbehörden, bei denen ebenfalls technifche Departements ein- 
gerichtet find, und in deren Wirkungsfreis alle Angelegenheiten gehören, welche 
fic) auf die Benugung, Leitung und Abwehr dev Gewäfjer nach Maßgabe der 
Landesgefege beziehen. (Vergl. die SS 75, 76 %. ©.) 

Die unterjte nftanz bilden die Bezirfshauptmannfchaften. Se drei bis 
fünf derjelben find zu einem Baubezirfe vereinigt und einer derjelben ijt das 
für die Baugefchäfte des Baubezirts erforderliche technische Berjonal, an dejjen 
Spibe ein Oberingenieur als Fachvorftand fteht, beigegeben. Die technijchen 
Beamten unterftehen dem Bezirtshauptmann in derjelben Weife wie die Ad- 

miniftrativbeamten. 
Das Handelsminijterium verwaltet die Kommunifationsanftalten des Staates, 

dem Finanzminifterium find die Wegmaut und die Wafjermaut unterftellt. Erftere 

bildet das Entgelt für die Benußung der auf Staatskoften erhaltenen Straßen, 
Brücen und Ueberfuhren, legtere umfaßt die Schiffahrtgebühren, welche für 
einzelne jchiffbare Flüffe durch befondere Vorfchriften geregelt find. 

Sm Snterefje der Wafjerbauten, namentlich) der Negulirungen größerer 
Gewälfer, welche noch nicht zu den jchiffbaren Flüffen zählen, deren Ausführung 
aus Landesmitteln unter der Verwaltung der Landesausjchüffe erfolgt, find in 
den einzelnen Kronländern Landesingenieure thätig. Für Bemwäfjerung und Ent- 
wäjjerung find von einzelnen Landesausfchüffen oder Landwirtbichaftsgefellfchaften 
befondere Kulturingenieure angeftellt. Soweit gegen die Entjcheidungen der 
Berwaltungsbehörden der Weg der Bejchwerde an den Berwaltungsgerichtshof 
zugelafjen tjt, entjcheidet diefer al3 Kafjationsinftanz. Seine Entjcheidung kann 
nur nach Erfehöpfung des adminiftrativen Anftanzenzuges erfolgen und ift auf 

die Aufhebung der als gefegwidrig anerkannten Entfcheidungen und Verfügungen . 
der politischen Behörden bejchränft. Das Verwaltungsgericht ift dagegen nicht 
befugt, jelbjt in der Sache Entfcheidungen zu treffen.”) 

°) Peyrer a. a. D. ©. 207 flgde., 854 flgde., 404 flgde. 

YUlbriG a a m.,©. 98 flane, 121 Tode, 150, 151... Beyrer u 0.9. 
©. 516 flgde. 


